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WIENER LANDTAG
Sitzung vom7 ,Februar1930 .

PräsidentZimmerleröffnet die Sitzungum5 Uhr25Minuten.
—

DieAbg .KunschakundKollegenbringenSolgendeAnfrageanden .
KandoshaupmanneineDerWienerLandtaghatin seinerSitzungvom31 .Jän¬
ner . J .in erster Lesungein Gesetz über die Beteiligung des LandesWienan der Förderung der österreichischen Ausfuhr nach der Union der sozialis¬

t ischen Sowjetrepublikenbeschlossen .Paragraph3 dieses Beshlussesbesagt :" Fürdiese Beteiligungdes LandesWienan denvomBundzu gewährendenDar¬lehenist jenerTeilbetrag ,dermitGemeinderatsbeschlussvom21 .Oktober1927Pr . . . 4657,festgesetztenGesamtfakturensummevon100MillionenSchil¬
lingin GoldzurVerfügungzustellen ,dernichtschondurchAusfallshaftun¬gen auf Grunddieses Gemeinderatsbeschlussesin Anspruchgenommenist .DieseBestimmungdes § 3 bedeutetzweifelloseinen Eingriff in dieautono¬
menRechtedes Gmeinderatesder Stadt Wien .DerGemeinderathat mitBe¬
schluss vom21 .öktober 1927 die Ausfallshaftung für Rusalandgeschäfte über¬
nommerundhiefür einenHöchstbetragbis 1ooMillionenSchillinginGoddzur Verfügung gestellt ,Ueber die Absicht des Gemeinderates und den Verwen¬
dungszweckder erwähntenSummebestehtsonachnicht der gerihgsteZweifel.
DerGemeinderatsbeschlussvom21 .Oktober1927ist ausserdeman einenfixenTermingegunden; dieserTerminist mit31 .Dezember1929abgelaufen.NachdemderGemeinderateineVerlängerungdesTerminesnichtbeschlossenhat,ietsein Beschluss vom21 .Oktober 1927 ausser Wirksamkeit getreten undder
bis dahinnicht zur VerwendunggelangteBetragimSinnederGemeindeverfas¬
sungverfallen .BeidieserSachlageist jede weitereVerfügungüberdenzumVerfallgelangtenBetragauchdurchdenLandtagzurUnmöglichkeitgeworden.AusdiesemGrundealleinschonmüsstein demerwähntenLandesgesetzeineige¬her vomdemangezogenenGemeinderatsbeschlussvollständigunabhängigerBe¬deckungsvorschlag erstattet werden ,falls der Landtag hiezu überhaupt be¬

/fähigtwäre ,EinsolcherVorschlagkönnteunterdengegebenenVerhältnissennur in einer VerfügungimRahmender selbstständigenLandeseinnahmen,dassinddie ErtragsanteiledesLandesWienandengemeinschaftlichenAbgabem,gesuchtundgefundenwerden .Dochauchdieser Vorgangist stritig ,nachdem
dfe Lendesanteile dem Budget der. V .der Gemeinderat nur für das
von Wien als Land vorzusehen hat
hinaus eine weitere Belastung zu
schliesslich der Gemeinderat undeine Entscheidung zu treffen .Der

Gemeinde einverleibt sind undnach §137
Erfordernis derVerwaltungsangelegenheiteneOb die Gemeindeüber diese Verpflichtungübernehmen bereit ist ,darüber hätte aus¬
zwar vor det Beschlussfassung imLandtag
L ndtagsbeschluss vom 31 .Jänner verpflich¬tet die Gemeindezur Leistungeines Darlehensbis zumBetragevon23Millio¬nen Schilling .Die durch die Gemeinde zu übernehmende Darlehensbeteiligung

sbeilt sich als Bürgschaftsübernahmefür eine landesgesetzlicheMassnahmedar .NachdenBestimmungendes § 89 . V.( sonstigebesonderswichtigeVerwal¬tungsangelegenheiten)sindnachPunktf )die LeistungvonBürgschaftenundnachPunkt ) dieBewilligungvonallen im Voranschlagnichtvorgesehenen
Ausgaben,wennsie mehrals Ho. 000Schillingbetnagen ,demGemeinderatvorbe¬halten .AuchnachdiesenBestimmungenerscheintderBeschlussdesLandtagesvom31 .Jännerals ein Eingriffin die KompetenzdesWienerGemeinderates.DervonderMehrheitimLandtagheohachteteVorgangfodertfürsichalleinschon ,aberganzbesondersimHinblickaufgeinepräjudizielleBedeutungzum schärfsten Widerspruch heraus und macht die völlige Klarstellung zu

einerunabweisbarenNotwendigkeit.DieseKlarstellungkannnurerzieltwer¬dendurchdieEliminierungdes§ 3 desGesetzesüberdieBeteiligungdesLandesWienanderFörderungderösterreichischenAusfuhrnachderUniondersozialistischenSowjetrepublikenunddiegleichzeitigeEinholungeinesverfassungsmässigenBeschlussesdes WienerGemeinderates.
Es wirddaherdie Anfragegestellt :„ Ist der LandeshauptmannimHinblikaufdienotorischeVerfassungswidrigkeitdesBeschlussesvom31.. J .bereit ,dieim§119. . vorgesehene ,zurGiltigkeiteinesGesetzesbe-¬schlusses notwendigeBeurkundungzuverweigern ?"
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Landtagssitzungvom7 .Februar1930 II . Blatt
In Begründungder Anfrageführt

Abg .Kunschakaus: OberstesGesetzfür jedenVerwaltungskörper ,nament-¬
lich aber für einen gesetzgebendenKörper ,der für sich undseineEnt¬
scheidungenbeiderBevölkerungumAnerkennungwirbt ,istdie,strikteste
EinhaltungderverfassungsmässigenBestimmungen.Hältsicheinegesetz¬
gebende Körperschaft melbst nicht striktest an die BestimmungenderVer¬

fassungdannverliertsie denBodenunterdenFüssenundverliertdie
Rechtsautorität.DerWienerLendtaghatindervorigenSitzungeinenBe¬
schlussgefasst ,der mitdenBestimmungender Verfassungder Stadtsowohl
imHinblickauf die Bestimmungendes ersten wiedes zweitenHauptstückes
imevidentenWiderspruchsteht .Schonin dervorigenLndtagssitzungwurde
versucht ,diese Dingeauf ein richtiges Geleisezu bringen .DieBemügungen
derMinderheitsindunbeachtetgeblieben.Mehrheitsbeschlüssekönnen
keinen Ersatz bieten die Bestimmungeneiner Verfassung,siesindund
bleiben ,namentlichwosie gegendie Verfassungstossen ,einGewaltakt.
( Zustimmungbei der . . ) Alle ,denenandemAnsehendesWienerGemeinde¬
rates als Lendtag ,aber auchdes WienerGemeinderatesals oberstesOrgan
derGemeindeverwaltungimErnstezutunist müsstensichinihreminners¬
tenGewissenfürverpflichteterachten ,auchnichteinenAugenblicklänger
einensolchenSchwebezustandaufrechtzuerhalten .

InmeritoführtAbg.Kunschakaus: DieKonstruktiondesGemeinde¬
ratesalsoberstesOrganderGemeindeverwaltungunddesGemeinderatesals
Landtagin seinerEigenschaftals gesetzgebendeKörperschaftist,wennes
sich nicht umeine wirklich ernste Sachehandelt würde ,als komischzube¬
zeichnen .Mankönnteauchsagen ,es ist eine gesetzgeberischeEroteskeins¬
besonderewenneinewillkürlicheBeugungdiesesZustandesdurchdieMehr¬
heitdazukommt.DieKonstruktionalsGemeindeundalsLandschafftinbei¬
denVerwaltungeneinePersonenindentitätdiedaringegebenst ,dassder
Bürgermeisterzugleichdie FunktioneinesLandeshauptmannes ,derLandes-¬
amtsdirektordie einesMagistratsdirektorsin sichvereinigtunddassdie
MitgliederdesWienerGemeinderatesauchMitgliederdesLandtagessind.
DieserPersonenidentitätstehtkeineswegseineRechtsidentitätzurSeite,
sondernim Gegenteil ,die Verfassungunterscheidet sehrgenau den

RechtenbeiderKörperschaften.WienwirdalsOrts -undGebietsgemeindein
derVerfassungganzeigensbehandeltunddasGleichegeschiehtauchhin¬
sichtlich Wiensals Land . AusdenBestimmungensowohldes erstenzwiedes
zweitenHauptstückesgehtklarhervor,dassdasLandnichtwiedieGemeindeals Wirtschaftskörper betrachtet werden kann .Das Lnd wird vielmehrals
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III . BlattLandtagssitzung vom . Februar1930
reiner Verwaltungs - undGesetzgebungskörper dargestellt .Diese unterschied¬

liche Begrenzung des Aufgabekreises zeigt schon deutlich ,dass die Befugnis¬

se der einzelnen Körperschaftentrotz der Personenidentitätunterschiedliche
sind undnicht willkürlich vermengtoder verwechseltwerdenGüfen .Einher¬
vorstechendesMerkmalfür diesenUnterschiedist ,dassdie Gemeindeein
Budgetrechtbesitzt ,Wienals Landhingegennicht . Wienals Ortg -undGebiets-¬
gemeindesind imRhmendieses Budgetrechtesundin der Hendhebungdes
BudgetrechtesnochinsoferneGrenzengesetzt ,als diese in denallgemeinen
gesetzlichen Vorschriften über die Gemeindeverwaltungüberhauptgegeben
sind . Wienals Landhingegenbefindet sich gegenüberWienals Orts - undGe¬
bietsgemeinde in einem Alimentationsverhältnis ,soweit es sich umfinanzielle

Angelegenheiten von Wienals Land handelt .Das ist genau im § 137 derVer- ¬

fassungausgesprochen, Der besagt ,die GemeindeWien

habe für das Erfordernis der Verwaltungsangelegenheiten von Wienals Land
vorzusorgen ,und die betreffenden Ausgaben sind in demRechnungsabschluss

derGemeindeaufzunchmen.Damitist sehrscharfdieTatsacheunterstrichen,
dassdasLåndkeinWirtschaftskörperist ,dasseskeinselbstständigesBud¬
getrechthatundes ist ganzklarvorgeschrieben,in welchemRahmensich
die finanziell auswirkendenMassnahmendes Landeszu bewegenhaben .Siekommen
lediglich in Betracht in demErfordernis der Verwaltungsangelegenheiten des
Landesdasheisst imRahmendesErfordernissesfür die KostendesBürosdes
Landeshauptmannes ,desLandesamtsdirektorsundfürdieErfordernissedes
Landtages .AberauchwasaufGrundderVereinbarungenundGesetzealsnoch
fortwirkend .gemeinsameAngelegenheitdes LandesWienunddes LandesNie¬
derösterreichgilt wirdin seinenfinanziellenAuswirkungennichtdurch
denLandtagsonderndurchdenGemeinderatundzwarimRahmendesGemeinde¬
budgets sichergestellt . Der§ 137 enthält eine taxative AufzählungderMög- ¬

lichkeiten ,die Auslagenverursachenkönnen .Undes gibt nurzweisolche
Möglichkeitenselbstständiger Landesauslagen ,das Erfordernis für dieVer¬
waltungskostenunddas Erfordernisder gemeinsamenAngelegenheitenmitdem
LandeNiæderösterreich.WenndieVerfassungetwasanderesauchnuralszu¬
lässig in Aussichtgenommenhätte ,so würdenicht eine taxativeAufzähüng
gewähltwordensein .DerLandtaghatalsokeinRecht ,Ausgabenzubeschlies-¬
sen ,für die nicht verfassungsmässigimBudgetder Gemeindevorgesehenjst .
Wenner es dennochtut ,überschreiteter zunächstseineneigenenWirkungs-¬
kreis . Dasist imvorliegendenFall sehr deutlichgeschehen .AberderLandtag
haüberdiesauchin die RechtedesWienerGemeinderateseingegriffanund
zwar liegt ein dreifacher Verstoss gegenüber der Gemeindeverfassungim



Landtagssitzung vo ,7 .Februar1930 IV .Blatt
Hinblickaufdie RechtedesGemeinderatsvor .NachderGemeindeverfassung
tritt derLandtagzudenBeschlüssendes-Gemeinderateshinzu,ertrittnur
dort ein ,weBeschlissedes -Gemeindaratos - eine -gesetzlicheSanktion imSin¬

neder Landesgesetze - unddenBunddsgesesebauchen .AberimmergehtderGo—
— 7meinderatvoranunddeiLandhagtritt erst zuseinen. Beschlüssenhinzn .Nip

gendsin deBundesverfassungoderinderVerfaseungderGemeindeistvorgeaesehen ,dass der Lndtag durch einen Gesetzasbeschluss vorangeht unddass
die KostendiesesGesctzeabeschlusseserstnachher durch denGemeinderatge
gchen zu werdenhaber Ein zweiter Varstass liegt in demEingriff indasBudgetrecht - derGemeinde. DieGemeindeist nurvernslichtet ,in-den-beidenvorhin angeführten Fällen ür ein Landeserfordernisaufzukommen . Durchden

—Beschluss vom 31 .Jänner wird aber die Gemeinde verhalten ,einen Betragvon 23 Millionen zur Verfüg ng u stallen ,für - denim Budget derGemeindein gar keiner Weisevorgasorgtist .Es müsstealso der GemeinderatalsWah-¬rer der Rechte und Interessen der Gemeinde schon aus diesem Grunde einen
eigenen Beschluss fassen ,um die finanzielle Bedackung für den Landtagsbe¬

schluss nachträglichsicherzustellen . Esliegt aber auchein EingriffindasWidmungsrechtdesGemeinderatesvorDerGemeinderathat einenBetragvon -100 Millionen für Haft tungen im Russlandgeschäft bewilligt,Der Lndtaghat ein Gesetzbeschlossen ,wonachnicht Ausfallshaftungen ,sondernDar¬
lehenfür Russlandgeschäftegegebenwerden .EswirdalsohierdieWidmungaufgehoben ,die der Gemeinderatgegebenhat .Dazuist der Landtagnieundnimmerberechtigt .NachdenBestimmung*

g in der Gemeindeverfassung steht fer¬K311herderrestlicheBetragvondenlooMillionenüberhauptnichtmehrzur -Ver¬dofügung ,auchnichtzurVerfügungdesGemeinderates,denndieserBetragist—

mit31 .Dezemberverfallen ,DieserEingriffin die RechtedesGemeinderateserhelltauchdeutlichausderVerfassung,daim§ 89vorgesehenist ,dassdieAufnahmevonDarlchenwiedie LeistungvünBürgschaftendurchdieGemeinde
demGemeinderatvorbehaltenist DiesesRochtkanndemGemeinderatdurchein Londesgesetznichtgenommenwerden .Auchin diesemBelangesinddieRech¬
tedesLandtagesüberschrittenunddieRechtedesGemeinderatesinschwers¬
terWeiseverkümmert,Alldasist Beweisgenugdafür ,dasshiereinarger
Missgriffvorliegt ,wennich michsehr höflich ausdrückensoll ,denSie
nichtdurcheinBeharrenzueinemMissbrauchderGewaltdieinIhrenHänden
ist machendürfen(LebhafterBeifallundHändeklatschenbeider. . )
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Landtagssitzung vom7 .Februar1930 V .Blatt

LandeshauptmannSeitz : DieArgumentationderAnfnagegehtimwesentlichenda¬
Niit hrcht ten ainlleellongder oerhin ,dass der Beschluss des Lendtages werfassungswidrig sei ,weil eider Ver¬

fassungderStadtWienwiderspreche.Ichsehezunächstganzdavonab,dass
dieserBeschlussderVerfassungderStadtWiennichtwiderspricht. Denn,wenn
Abg .Kunschakimmerdavonspricht ,dass hier eine BelastungderGemeinde
odereineAusgabeodereineHaftungunddergleichenvorliege ,somussfest¬
gestelltwerden ,dassdieAusgabe ,dieauseinersolchenHaftungetwaer¬
wachsenwürde ,derzeit überhauptnicht in Aussicht zu nehmenist ,
auchdie Ausgabefür das ursprünglicheRusslandgeschäft ,die 1ooMillionen ,

mdlt oh TotjeovdtimBudgetderGemeindegarnichtvorkommen.DieserBetrag
Gemeinderat,sei es in derFarmdesVoranschlagesHdafden sn ,oderinderFormeinesNachtragskredits,

wenndieHaftungaktuellwerdensollte .Aberselbstwennman
annähme,dassdurchdasin RedestehendeLandesgesetzeineBestimmungder
WienerVerfassunggeändertbezichungsweiseihrwidersprochenwird,so: 1 A

wäredaskeineswegsverfassungswidrig ,denndieWienerStadtverfassungist1n

einfachesLandesgesetzundjedeskünftigeLandesgesetzkannsieändern.
issei 1 %i

Gomeinde
adorsins DaherkannalsoniemalseinLandesgesetzbe0

mit der Begründungals verfassungswidrigbezeichnetwerden ,dasses derVer -
fassungvonWien,dasheissteinemanderenLandesgesetzwiderspreche. Daaber
dieseFragejetzt schonsooft undauchin derPresseerörtertwird,
habeichsiepflichtgemässeingehendstudiert .Ichbinselbstkeinberufs¬
mässigerStaatsrechtler undauch kein Gelehrter des Verfassungsrechtsundha¬
be daherüber diese FrageRechtsgutachtenhervorragenderStaatsrechtlereinge¬
holt .DieseGutachtenlautenübereinstimmenddahin,dassdasvomLandtagin
seinerletztenSitzungbeschlosseneGesetzverfassungsrechtlichabsolut
einwandfreiist .Nach§3desBundesgesetzesvom16 .März1927überdieFör-¬
derungderösterreichischenAusfuhrnachderUniondersozialistischenSow¬
jetrepublikenwirdvomBundeineDarlchenszusagenurgegeben,wenndemLande,
in dessenGebitt der wirtschaftliche Schwerpunktder AusführungderBestel-¬
lungliegt ,durchLandesgesetzentwederdieTeilnahmedesLandesandemDar¬
lehendesBundesmit25vonHundertdesGesamtwertesderLieferungoderdie93 di -
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AusfallshaftungdiesesLandesfüreinenTeilbetragvonmindestens25vom
HundertdesGesamtwertesderLieferungausgesprochenist .DasichWien
ausvolkswirtschaftlichenGründandieserTeilnahmenichtentzichenkann,
unddarüberbestehtjanureineMeinungunterallenParteien-somusste
diesesGesetzbesdhlossenwerden. Manwendetein,eskönntenurdannvom
Landtaggenehmigtwerden,wennvorherderGemeinderateinenübereinstimmen¬
denBeschlussgefassthat .DieserAuffassungkannich nichtbeitreten. Soll¬
te jemals ,washoffentlichvermiedenwerdenwird ,einesolcheHafßungdes

nl ofi beiLandesaktuellwerden,sowerdendiedazunotwendigenAusgaben

1

. uist1e11.
Mach§137derWienerLandesverfassungistfürdasErfor-

dernisderVerwaltungs vonWienalsLandvonderGemeinde
vorzusehen.JederLandtag,derirgendeinesolcheVerwaltungsausgabemacht,
mussindernachseinerVerfassungvorgeschriebenenArtfürdieBedeckung
vorsorgen,wenndieHaftungaktüellwird,dassmussderLandtagvonWien
ebensowiejederandereLandtag.Rechtsgrunddatz,dendieOpposition
hieraufstellt,lautetdahin,dasseinevorgeordneteGebietskörperschaft
nichtberechtigtsei ,durdhGesetzdernachgeordnetenGebietskörperschaft
einefinanzielleLeistungaufzuerlegen,ohnesiezubefragen.Ichkannheute
nurnocheinmalsagen,ichwürdemichglücklichschätzen,wenndieservonderOppositionvertreteneRechtsgrundsatzGiltigkeiterlangte.Nichtswürde
ichmehrbegrüssen,denndieLänderwiedieGemeindenderRepublikleiden
darunter ,dassVorgeordneteGebietskörperschaftenihnensolchefinanzielle
Ausgabenauferlegen.Dasgeschichtleiderdesöfteren.d Aefelk

zumBeispieleinLandesgesetzvonKärntenvom4 .März1926durchwelchesnichtnuretwadenGemeindenLas¬
tenauferlegtoderAufträgegegebenwürden,diefinanzielleKonsequenzenauf Grund derhaben,sonderndurchwelchesogarjeneErtragsanteile,die Bundes
verfassungdenGemeindenüberwiesenwerden,vomLandinAnspruchgenommen
undsodenGemeindenkonfisziertwerden.OderdurcheinLandesgesetzvon94



Landtagssitzungvom7 .Februar1930 VII .Blatt

Niederösterreichvom9 .Juli 1925werdenOrtsgemeindenzurBeitragsleis-¬
tung für den Personalaufwandvonöffentlihen Volks -undBürgerschulenher¬
angezogenundim§1heisstes ,einfach :jedeOrtsgemeindehatnachMassgabe
der folgendenBestimmungenBeiträgean denLandesschulfondszuleiten .
NacheinemoberösterreichischenLandesgesetzvom23 .Dezember1925wird
die oberösterreichischeLandesregierungermächtigt ,TeilheträgederGemein¬
deanteile anden gemeinschaftlichenAbgabeneinzuziehenund
für Landeszweckezuverwenden.Oderin einemniederösterreichischenLandes¬
gesetz vom24 .April 1928heisst es im§ 1 kurzerHand :JedeOrtsgemeinde
hatfürdasJahr1928zumErfordernisdesLandeseinenBeitragzuleisten .

und auch für die LänderIchbingegendieseVerfassung,weilsie für dieGemeinden/unerträglich
ist ,undwenndieHerrenderEinheitslistemitunsimParlamenteineVer¬
fassungsänderung anstrebeh ,die demRechtsgrundsatz , dass selche
BelastungendurchGesetzenichtvergeschriebenwerdendürfen ,Geltungver¬
schafftwerdeichdenTag,andemdieseVerfassungsänderungverlautbartwird,
segnen.Siesehen ,hierist rechterHand-linkerHandallesvertauscht.DieSo¬
zialdemokratenmöchtendiesemGrundsatzGeltungverschaffen ,könnenesgeleaber nicht und wendendaher praktischden Rechtsgrundsatzan ,

dieHerrenderEinheitsliste ,diediesenRechtsgrundsatzimmerablehnen,d der Poe
proklamierenihnnunVundwollenunsanderDurchsetzungdesgeltendenRech-¬
tes hindern . Wennimmerwiederbehauptetwird ,dassin jenenFällen ,indenen
dasGebietdesLandesunddasderGemeindeübereinstimmen,woessichalso
blessumeineGemeindehandelt,dieserGemeindedurchLandesgesetzfinanziel-¬
leVerpflichtungennichtauferlegtwerdenkönnen,sokanndieseAnsicht
nichternsthafterörtertwerden.UeberdiesverweiseichaufeineReihegil¬
tigerLandesgesetzeWiens,indenenderGemeindeganzbeträchtlichefinanzielle
Lastenauferlegtworden.So . B.imLehrerdienstgesetzvom27 .Juni1923,
imFortbildungsschulgesetzvom2 .Oktober1923.Damalshatniemanddaven,
desGemeinderateseinzuholenhat . Stchtalsodie Fragesachlichundjuristisch
vollkommeneinwandfrei,soerübrigtmirnurnoch ,überdiepolitischeZweck¬
mässigkeitzu sprechen . Wennder Landtaganderszusammengesetztwäre ,als
derGemeinderat,könntemanvielleichtsagen ,esseieinGebotderpoliti¬
schenCourtoisie ,denGemeinderat,bevorsolcheBegchlüsseimLandtaggefasst95
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werden,zuhören ,dasstrifft abernichtzuundeswardaherauchvondie¬
semGesichtspunkteausdie FassungzweierBeschlüssenichtnotwendig. Der
grosseVorteil ,denWienausseinerverfassungsrechtlichenKonstruktion
hat ,ist ebender ,dassDoppelfunktionenundDoppelleistungenzweckmässi¬
gerWeiseundimSinnederErsparungspolitikvermiedenwerden.Wirhaben
fürdieseshöhereInteressegelegentlichderVerfassungsänderungschwere
OpfergebrachtundeswäreeinFehler,jetztnurmehrdieOpferzutragen,
dieVorteiledieserKonstruktionaberausserachtzulassen .Eswirdniemand
gelingen ,mitderartigenVersuchendie geltendeVerfassungWiensadabsur-¬
dumzuführen .Nichtsdestowenigersteheich durchausnichtanzusagen,
manhätte vielleicht in diesemEinzelfalleeinemWunschederOpposition
ebenfallswiederausGründenderpelitischenCourtoisieRechnunggetragen
wenndieser Wunschrechtzeitig geäussertwordenwäre .Ich mussaberfest -¬
stellen ,dass die Gesetzesvorlagein der Landesregierungund imFinanz¬

ausschuss,-inbeidenKörperschaftensitzenVertreterderOpposition-be¬
handeltwordenist ,unddassniemandeinenderartigenWunschgeäussert
hat ,dassvielmehrerst gelegentlichderBeratungimLandtagundzwarin
einemZeitpunkt,indemdieStattgebungeineschwereVerzögerungbedeutet
hätte ,dieser Wunschgeäussertwordenist .

" "
. h

"

Zusam¬
menfassendkannichalsonursagen ,derBeschlussdesLandtagesistnach
demGutachtenhervorragenderVerfassungsrechtlereinwandfrei .Eristnach
derübereinstimmendenMeinungallerMitgliederdesLandtagesachlichge¬
rechtfertigt ,janotwendig.

Ichglaubenicht ,dassirgendjemandangesichtsdervolks¬
wirtschaftlichenTatsachenesverantwortenkönnte ,wenndasZustandekommen
dieses Gesetzes verhindert oder verzögert würde .AmSchluss derschriftli¬

chenAnfragewirddieFragegestellt ,obichimHinblickeaufdienotori¬
scheVerfassungswidrigkeitdesBeschluseesdienotwandigeBeurkundung
desGesetzesverweigernwerde.Daraufkannichnursagen:WenndasGesetz
endgiltigbeschlossenist undichals LandeshauptmannvordieFragege¬
stellt sein werde ,cb ich demGesetz meineUnterschrift geben soll ,so
werdeich es imBewusstseinder vollenVerfassungsmässigkeitdesGesetzes
undimBewusstseinmeinerPflichtselbstverständlichbeurkunden(Lebhaf¬ter Beifallbei derMehrheit).94
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Abg .Gschladt( . . )erklärt ,dassmitdemletztenLendtagsbeschluss

der Beweiserbrachtwurde ,welcheGroteskedie KonstruktionderVerfassung
derStadtunddesLandesWienist . DerLandeshauptmannhatdenBürgermeisterdass derBürgermeister
erschlagen,statt/mitallenMittelndieAutonomiederGemeindegeschützthät¬
te . DaswarnochniederFallundderjezzigenMehrheitdiesesHausesblieb
esüberlassen,dieAutonomiederGemeindezuvergewaltigen.DerHerrLandes¬
hauptmannhatdamitargumentiert,dassdasLendWieneinVerwaltungsgebiet
undjedeAusgabeeineVerwaltungsausgabesei .SoliegenaberdieDingonicht.
DasLandWienhatkeinBudgetrecht,es stehenihmdaherauchkeineMittel
zurVerfügung.EskanndaherkeinebudgetärenVerfügungentreffen ,weiles
vomBudgetrechtder Gemeindeabhängigist . Derletzte Landtagsbeschlussist
nicht bloss ein Eingriff in die Gemeindeverfassung ,er ist auch eineVerlet¬
zungderVerfassungdesLandesWien. WennderHerrLendeshauptmannfürdie
eigenartigeKonstruktiondesLandesundderStadtWienErsparungsgründean¬
geführtlat,so könnenjedochVerfassungsbrüchedamitnichtbegründetwerden.
NachdenAeusserungendesWienerLandeshauptmanneswäredannderLandtag
überhauptüberflüssig.Der' ndtagsbeschlussvom31 .Dezemberist aberauch
nicht ausführbar ,weil die Mittel dazunicht mehrda sind .EineTerminverään¬
gerungderRusslandhaftungist nichterfolgt ,weshalbderKreditauchhin¬
fällig gewordenist . DurchdenLandtagsbeschlussbringt sich derLndtag
selbstin einelächerlicheSituation . EsgehtunterykeinenUmständenan,aus
purenRechthabereienUnrechtzuRechtzumachen.(BeifallbeiderMinderheit).

Abg.Dr .Kolassa( . . )wendetsichhauptsächlichdagegen,dassder
BeschlussdesLandtagesvonvorigerWocheeineAenderungderVerfassungnach
sich ziehenkönne. Wenndemso ist ,ist die Verfassungder GemeindeeinFetzen
Papier.NachdemBundesgesetzmüssendieDarlehensbeträgedenBundzurVer¬
fügunggestellt werden . DasLandWienkannjedochkeinenDarlehensbetragzur

Verfügungstellen ,weileskeinenhat .DerGemeinderatmüssteerstdieseDar¬
lehendemLandtagzurVerfügungstellen. WirsindnichtgegendasMeritumder

Vorlage,aberwirprotestierengegendenStarrsinn,mitdemdieMehrheitdes
HausesüberdieVerfassunghinweggeht. WirwehrenunsgegeneinesolcheDik¬
taturderMehrheit,weilwirunserePflichtbiszumäusserstenerfüllenwol.
len . Wirhoffen ,dassauchdie Bevölkerungerkennenwird ,aufwelcherSeitedas
RechtistundaufwelcherSeitederMachtdünkel,derUnrechtinsRechtverkehrt.( Beifallbei derMinderheit ).
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Abg .Dr .Wagner( . . )erklärt ,dass der von der Mehrheiteingeschla¬

geneWegein für die Gemeindeungemeingefährlicher ist .Die Bestimmung ,dass
mit einem einfachen Landesgesetz die Verfassung der Gemeindeabgeändertwer¬
denkann ,wurdeseinerzeit vondenheutigenMachthabernimRathausmitvoller
Absicht in die Verfassung aufgenommen .Wennnun auch der Verfassungsgerichts - ¬

hofdemLandeshauptmannrechtgibt ,soerschüttertdasdieAutonomiederGe¬
meinden ,die dochdie Grundlageeines Staates ist . DerRednerbefasst sichdo¬den

danneingehendmit/einzelnenVerfassungsbestimmungenunderklärtschliesslich ,
dassunterkeinenUmständenirgendwelcheRechtederGemeindepreisgegeben
werdenkönnen .( BeifallbeiderMinderheit).

Abg .Kunschak ( . . ) bezeichnet die Vorlage als einen unerhörten Ver¬

stoss gegendas . " . . . .722 /oberste Gesetzder Verwaltung in derOeffentlich¬
keit ,TreuundGlaubennichtzuerschüttern.Das ,washeutebeschlossenwerden
soll ist absolutbindend . Eswirdeine Verpflichtungstatuiert ,ganzgleichgil¬

tig ,wannundin welchemUmfangdie Beträgeliquidiertwerdensollen .Ausder
gegenteiligenBehauptungdesHerrnLandeshauptmannessprichteinesolche
Leichtfertigkeit ,ein solcherUnernst ,dassmanwirklichvordiesemHüterder
Verfassungerschrickt undsagenmuss ,Gottbehüteunsvor einemsolchenHüter
der GesetzeundVerfassung( Beifallbei derMinderheit) .

Die Verfassung ist mit Zweidrittelmehrheit beschlossen und kannnur
mitZweidrittelmehrheitgeändertwerden.AherwennSiemeinen,dassdurchein¬
fachenLndtagsbeschlussdieVerfassungderGemeindegeändertwerdenkann ,dann
habenSieallerdingsrechtunddasbestätigtnur ,dassesin dieserGemeinde¬
verwaltunggarkeinFundament,sondernnurWillkürgibt .(LebhafterBeifall).
WirhabenunsimFinanzausschussdeshalbnichtgerührt ,weilunsdiesesForum
hier besserpasst .NichtdurcheinenAktderKourtoisiewollenwirunserg
Recht ,sondernes soll vordenAugendergesamtenOeffentlichkeitaufgezeigt
werden ,wie hier verwaltet wird .Wasdas Schulbudgetanlangt ,so hat dieGemein¬
de dafür im Budget Vorsorge zu treffen . Dashat sie schon getan ,als es noch

gar kein ' ndWiengegebenhat . Daskannabsolutnicht mitderRusslandhaf¬
tungin Zusammenhanggebrachtwerden .FürdiesenZweckist imVoranschlag
nicht der geringsteBetragvorgesehen .DieZ hlungsverpflichtung ,die durchdie
Russlandhaftungder Gemeindeauferlegtwird ,bringt sie in eine sehrpregäre
Situation .Sie verfügtübereineSumme,die nichtdaist .

LandeshauptmannSeitz : Siewar gar nieda !
Abg .Kunschak:Mit31 .Dezember1929verfallendie vomGemeinderatbe¬

willigtenRusslandkredite. DieseAktionist vollständigabgeschlossen.Eskann
daher auch über den Rest dieses Kredites weder vomGemeinderat noch vomLand¬
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tag darüberverfügtwerden .Sie könnennurnocheinenWegbeschreiten :Nach¬
träglich durchden Gemeinderatdiese Summebedekkanlassen .DerLandeshaupt¬
mannhaterklärt ,er halte denVorgang,wieer hier vor sich geht ,fürvollstän¬
dig verfassungsmässig .Es handeltsich aber umeine vorgefassteMeinung .Wirnicht

sind/inderLagedenMissbrauchderMachtdurchArgumentedesGeisteszu
verhindern ,aber wennder WienerLandeshauptmanndie Verwaltungaufdiese
Grundlagestellt ,danndarfersichnichtwundern,wenndasWortsichauchda
erfüllt :WieDuHineinrufst in den Wald ,so es auchDirentgegen-¬
schallt ISie können den Gemeinderat vergewaltigen ,wir können Sie nicht hin¬

dern ,aber anerkennen werden wir diesen Zustand nicht .Ich sage nur dasshier

sofort gebrauchteWort : BeiPhilippi sehenwir unswiederundSiewerden
schon in der nächsten Gemeinderatssitzung diese Angelegenheit auf derTages¬

ordnung sehen .Ich beantrage ,dass die Beantwortung der Anfrage durch denLan¬
deshauptmannnicht zur Kenntnisgenommenwird .( LebhafterBeifall bei der . . )

LandeshauptmannSeitz ( Redefolgt auf Blatt12 )
Abg .Dr .Kolassa( . . )erklärt ,dasshier eine VerletzungderVer-¬

fassungvonder Minderheitganzklar aufgezeigtwurde . DerLandeshauptmann
verschahztsich da ,dasses sich umdie Gemeindeverfassunghandelt ,diemit
einfacherMehrheitgeändertwerdenkann .AberhierwirddasLandzueiner
Leistungverpflichtet.WennwirderArgumentationdesLandeshauptmannesfolgen,

dann ist der § 89 der Gemeindeverfassung ,der die Aufnahmevon Darlehanund

dieLeistungvonBürgschaftenbetrifft ,aufgehoben.Wennerklärtwurde,wirhätten
zurMehrheitkommensollenundsie hättein dieserSacheEntgegenkommenge-¬
zeigt ,so entgegnenwir ,dass wir kein Entgegenkommenwünschen ,sondernauf

dieWahrungderGesetzebestehen,zuderauchSieverpflichtetsind ,(Beifall),
Abg. Dr. Wagner( . . ): DasBundesgesetzausdemJahre1927,dasdie

Russlandhaftungbehandelt ,bestimmt ,dassdasGeldfür diesenZweckzurVer-¬
fügungzu stellen ist . DerParagraphsagt zwarnicht ,vonwem ,aber eshandelt
sich hier umeine ganz konkrete Leistungspflicht .Nunsteht aber einsolcher
Betrag nicht zur Verfügungundkanndaher gar nicht geleistet werden .Der
Landtagsbeschlusskanninfolgedessennicht ausgeführtwerden .(Beifall ) .

Der AntragKunschakwirdabgelehnt .
DieVorlagewirdsodannin zweiterLesungbeschlossen .AlsderVor¬

sitzendePräsidentZimmerldasAbstimmungsergebnisverkündet ,wirddenSozi .
aldemokratenvondenMitgliedernderMinderheitzugerufen :DasistVerfassungs-¬
Abg .Kunschakruft :DerBadenivomWienerLendtag!Schluss der Sitzung 20 ' 15Uhr .
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tag darüberverfügt werden .Sie könnennur nocheinen Wegbeschreiten :Nach¬
träglich durch den Gemeinderatdiese Summebedekkanlassen . DerLandeshaupt¬

mannhaterklärt ,er halte denVorgang,wieer hier vorsich geht ,fürvollstän¬
dig verfassungsmässig . Eshandeltsich aber umeine vorgefassteMeinung. Wirnicht

sind/in der LagedenMissbrauchder MachtdurchArgumentedes Geisteszu
verhindern,aberwennderWienerLandeshauptmanndieVerwaltungaufdiese
Grundlagestellt ,danndarfersichnichtwundern,wenndasWortsichauchda
erfüllt :WieDu .HineinrufstindenWald,soesauchDirentgegen-¬
schallt ISie könnenden Gemeinderatvergewaltigen ,wir könnenSie nichthin¬
dern ,aber anerkennen werden wir diesen Zustand nicht .Ich sage nur dasshier

sofort gebrauchteWort : BeiPhilippi sehen wir uns wieder und Siewerden
schonin dernächstenGemeinderatssitzungdieseAngelegenheitaufderTages¬
ordnungsehen .Ichbeantrage ,dassdieBeantwortungderAnfragedurchdenLan¬
deshauptmannnichtzurKenntnisgenommenwird .( LebhafterBeifallbei der . . )

LandeshauptmannSeitz ( Redefolgt auf Blatt12 )
Abg .Dr. Kolassa( . . )erklärt ,dass hier eine VerletzungderVer¬

fassung von der Minderheitganz klar aufgezeigt wurde . DerLandeshauptmann
verschahztsichda ,dasses sichumdie Gemeindeverfassunghandelt ,diemit
einfacherMehrheitgeändertwerdenkann .AberhierwirddasLandzueiner
Leistungverpflichtet . Wennwir der Argumentationdes Landeshauptmannesfolgen ,

dannist der§89derGemeindeverfassung ,derdieAufnahmevonDarlehenund
die LeistungvonBürgschaftenbetrifft ,aufgehoben . Wennerklärt wurde,wirhätten
zur Mehrheitkommensollen undsie hätte in dieser SacheEntgegenkommenge¬
zeigt,soentgegnenwir ,dasswirkeinEntgegenkommenwünschen,sondernauf
dieWahrungderGesetzebestehen,zuderauchSieverpflichtetsind .(Beifall).

Abg. Dr.Wagner( . . ): DasBundesgesetzausdemJahre1927,dasdie
Russlandhaftungbehandelt ,bestimmt,dassdasGeldfürdiesenZweckzurVer¬
fügungzustellen ist . DerParagraphsagt zwarnicht ,vonwem ,abereshandelt .
sich hier umeine ganz konkrete Leistungspflicht .Nunsteht aber ein solcher

BetragnichtzurVerfügungundkanndahergarnichtgeleistetwerden.Der
Landtagsbeschlusskanninfolgedessennicht ausgeführtwerden .(Beifall ) .

DerAntragKunschakwirdabgelehnt .
DieVorlagewirdsodanninzweiterLesungbeschlossen.AlsderVor¬

sitzende PräsidentZimmerldas Abstimmungsergebnisverkündet,wirddenSozi .
aldemokratenvondenMitgliedernderMinderheitzugerufen:DasistVerfassungs-¬
Abg .Kunschak ruft : DerBadeni vom Wiener Lendtag !

Schluss der Sitzung 20115Uhr .
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LandeshauptmannSeitz : Eswurdenhier sehr scharfe Wortegebraucht .
Ich will aber den Rednernauf diesem Gebiet nicht folgen . WennmanvonWillkür
redet ,dann müssen Sie doch irgendeinen Beweis dafür erbringen .Ich habe mich
bemüht ,aufmerksamder Argumentation von 3 Doktoren juris zu folgen ,esist
aber nicht zu ersehen ,dass einer von ihnen irgendeine Verletzung einer Be¬
stimmung der Verfassung nachgewiesen hätte .( Sehr richtig !bei der Mehrheit ) .
Mansagt sogar ,dass Fundament der Verfassung werde erschüttert .Nun ,dasFunda¬
ment der Gemeindeverfassung ist ein einfaches Landesgesetz und das warImmer

so . DieWiener Gemeindeverfassung ist derart zustande gekommen ,dass der Gemein¬
derat der Stadt Wien an den nö .Lndtag mit der Bitte herangetreten ist ,die
Gemeindeverfassung in figendeiner Art zu ändern . DerLandtag hat dann diese

neue Gemeindeverfassung mit einfacher Mehrheit beschlossen . WennSie mich als

Politiker fragen ,so sage ich ruhig ,ich halte diesen Zustand als meiner

Auffassungüberdie Au„onomieder Gemeindewidersprechend.Ich würdeesbegrüs¬
sen,wenr die Gemeinden das Recht hätten ,ihre Verfassung selbstständig zu be¬

schliessen .Wenn Abg .Kunschak sagt ,es verschwindedas Recht ,es herrsche Will¬
kür ,die Verfässung Wiens sei ein Landesverfassungsgesetz und könne daher nur

durch Landesverfassungsgesetz geändert werden ,dann ist man nicht mehr in der
Lage,wenn wieder Vorwürfe kommen ,sie so zu werten , wie sie gewertet wer - ¬
den müssen ,wenn sie vom Obmann einer grossen Partei kommen .Jeder Jurist
wird Ihnen sagen ,dass jedes folgende Landesgesetz ,insoferne es einem gelten¬

den Landesgesetz widerspricht ,das geltende aufhebt .Ihr Denkfehler besteht
darin ,dass Sie das Zustandekommen eines Bundesverfassungsgesetzes mit demZu¬
standekommen des Gemeindeverfassungsgesetzes verwechseln .Die Bundesverfassung
kann nur mit Zweidrittelmehrheit geändert werden ,das Gemeindeverfassungs¬

gesetz aber mit einfacher Mehrheit des zuständigen Landtages .
Abg .Kunschak :Der § 89 der Gemeindeverfassung wurde aufgehoben !
Landeshauptmann Seitz : Derhandelt über die Aufnahme von Darlehen !

Aber wer nimmt denn ein Darlehen auf ? Dakomme ich gleich auf einen anderen
Irrtum ,den Sie begehen ! Ichstelkke fest ,sowohl für die Russlandhaftung gemäss
dem Gemeinderatsbeschkuss vom Jahre 1927,wie auch für die Haftung auf Grund
des Bundesgesetzes ist nirgends eine Bedeckung vorgesehen .Das ist auch nicht
notwendig .Die Gemeinde übernimmt eine Ausfallshaftung . Wenndiese einmal ak¬
tuell würde ,wäre die Gemeinde zur Zahlung verpflichtet und man müsste im Ge¬
meinderat entsprechend vorkehrenzVorher geschicht gar nichts ,daher ist auch
für keine Bedeckung vorzusehen ,

Hätte die Opposition im Finanzausschuss gesagt ,es wäre ihr lieber ,
wenn die Angelegenheit auch in den Gemeinderat käme ,dann hätten wir gesagt ,
eine gesetzliche Vorschrift bestche hiefür nicht ,aber die politische Kour¬

toisie . .
Abg .Kunschak :In Verfassungsfragen gibt es keine Kourtoisie !

Landeshauptmann Seitz :Gewiss ,aber im parlamanterischen Fragen
der formalen Behandlung und da wären wir gewiss entgegengekommen .Auf was es
grundsetzlich ankommt zeigt sich sehr deutlich in den Ausführungen des Abg .
Kunschak über die Fortbildungsschul - undSchulgesetze überhaupt . DerLandtag hat
ein Fortbildungschulgesetz zu beschliessen und setzt in diesem Gesetz fest ,

welche Beiträge die Gemeindenzu zahlen haben .Die Gemeinden sind daran gebun¬
den .Aber ,wenn man glaubt ,dass der Landtag die Gemeinden erst zu fragen hat ,
welcher Beiträge sie zu zahlen haben ,würde man bald erkennen ,dass dies unmög¬

lich ist ,weil hatürlich keine Gemeindefreiwillig zahlen wird . Wenndie . nder¬heit irgendeinen Wunsch hat für die formale Behanlung und sie macht ihntrecht¬
zeitig geltend ,werden wirimmer mit uns reden lassen . WennSie aber Rechta¬
fragen aufwerfen ,dann müssen wir uns auf den Boden des Rechts stellen .Und
dies trifft hier zu .Hinsichtlich der Form werden wir Ihren Wünschen gerne ent¬
sprechen . DiesesGesetz besteht zu Recht ,ist verfassungsmässig einwandfrei ,
kann beschlossen werden und wird beschlossen werden .( Stürmischer Beifall ) .
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